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0 PRINZIPIELLES

0.1 Vorlesung (aus dem Vorl.verz)

070766 SE Völkermord im 20. Jahrhundert. Zur Geschichte des Genozids vom 
Vorurteil zur "ethnischen Säuberung" (in Verbindung mit Fachtutorium).

Geschichte 2 Stunde(n), 6 ECTS-Punkte
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung Wolfgang Benz
Erstmals am: FR, 16.03.2007

16.3., 30.3., 27.4., 11.5., 25.5. und 15.-29.6.2007 Fr 9:00-12:00 Seminarraum 1, 
Institut für Zeitgeschichte, 1090 Wien, Spitalgasse 2-4, Hof 1

Inhalte: 
Zur Geschichte des Genozids vom Vorurteil zur "ethnischen Säuberung"
Mit dem türkischen Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg begann ein 
Jahrhundert der Genozide, die als Ausrottung ethnisch/religiös/kulturell 
unerwünschter Minderheiten ihren Höhepunkt im Holocaust, dem 
nationalsozialistischen Rassenkrieg gegen die Juden fanden. Daneben wurden 
aufgrund der NS-Ideologie auch Slawen verfolgt, Sinti und Roma waren erst Objekte 
der Ausgrenzung, dann des Genozids. Die Völkermorde in Asien und Afrika nach 
1945 sind in die Betrachtung - die nach Motiven, Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden fragt - ebenso einbezogen wie die "ethnischen Säuberungen" auf 
dem Balkan und aktuelle Probleme.

Literatur: 
Boris Barth, Genozid, München 2006.
Wolfgang Benz, Ausgrenzung, Vertreibung, Völkermord. Genozid im 20. 

Jahrhundert, München 2006.
Miran Dabag/Kristin Platt (Hrsg.), Genozid und Moderne, Opladen 1998.
Alison des Forges, Kein Zeuge darf überleben. Der Genozid in Ruanda, Hamburg 2

002.
Wolfgang Gust, Der Völkermord an den Armeniern, München 1993.
Norman M. Naimark, Flammender Haß. Ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert, 

München 2004.
Christian P. Scherrer, Ethnisierung und Völkermord. Genozid in Rwanda, 
Bürgerkrieg in Burundi und die Rolle der Weltgemeinschaft, Frankfurt a. M. 1997.
Yves Ternon, Der verbrecherische Stat. Völkermord im 20. Jahrhundert, Hamburg 

1996.

Beschränkte Teilnehmerzahl, max. 25 Kapitel:7.01

P2 (D530); MWG11, 2-stündig, MWG12; Modul Globalgeschichte

http://online.univie.ac.at/inst?inum=A8507%20
http://online.univie.ac.at/vlvz?kapitel=701&semester=S2007
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0.2 Vorlesungsdaten �

16.03.2007 � 11.05. Ent / Krk 22.06. �
30.03. � 25.05. �
27.04. � 15.06. � REF

0.3 Ad personam

0.3.1 Kurzbiographie WOLFGANG BENZ

Wolfgang Benz, Historiker, seit 1990 Professor an der Technischen Universität Berlin 
und dort Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung = ein normales Uni-
Institut, Politik- u Medienberatung, Forschung und Lehre). 
Zahlreiche Veröffentlichungen zur Deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, zum 
Antisemitismus, zu Minderheiten- und Migrationsproblemen, zuletzt Ausgrenzung, 
Vertreibung, Völkermord, Genozid im 20. Jahrhundert; Das Dritte Reich. Die 101 
wichtigsten Fragen; Umgang mit Flüchtlingen. Ein humanitäres Problem; Die 
Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung.

0.3.2 Tutor: Mag. Christian Pape

Mail vom 10.3.2007
ich werde Sie während des SS 07 als Tutor begleiten, d.h. für organisatorische, 
prüfungstechnische und sonstige Fragen, können Sie sich jederzeit an mich wenden.

christian.pape@univie.ac.at

Allgemeine Infos zur Sir Peter Ustinov Professur unter http://www.ustinov.at/

Im Anhang sende ich Ihnen die Themenliste zum SE.

Beste Grüße
Mag. Christian Pape Institut für Zeitgeschichte
http://homepage.univie.ac.at/christian.pape christian.pape@univie.ac.at

Christian Pape 
wurde in Innsbruck geboren, lebt und arbeitet derzeit in Wien. 
Im SS 2006 und im SS 2007 Tutor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. 
Mitglied der Arbeitsgruppe Geschichte und Psychoanalyse. 
Redaktionsmitglied der Menschenrechtszeitung MOMENT (2004–2006). 

Abschluss der Diplomarbeit zum Thema "Das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und 
katholischer Kirche in der Ersten Republik" im September 2006 (Betreuerin: Dr. Eveline 
List). 
Fachliche Schwerpunkte: 
Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert (hier: Erste Republik, Austrofaschismus), 
Einfluss der katholischen Kirche in Österreich, österreichische Kultur und 
Geistesgeschichte, Geschichte der Psychoanalyse.

mailto:christian.pape@univie.ac.at
http://www.ustinov.at/
http://homepage.univie.ac.at/christian.pape
mailto:christian.pape@univie.ac.at
http://www.univie.ac.at/zeitgeschichte
http://www.univie.ac.at/psychoanalyse
http://homepage.univie.ac.at/christian.pape/page4/page4.html
http://www.univie.ac.at/Geschichte/_list.html
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0.4 Referate, Schriftliche Arbeit

In der Fachbereichsbibliothek des Instituts für Zeitgeschichte finden sie die 
Basisliteratur zur Thematik in Form eines Handapparates, eine Liste mit vertiefender 
Literatur finden Sie in einem Ordner im Sekretariat des IfZ.

Für eine Teilnahme am SE gelten folgende Voraussetzungen:
- Sie müssen im 2. Abschnitt Ihres Studiums sein.
- Sie müssen an allen Terminen anwesend sein.
- Für den Erwerb eines Zeugnisses müssen sie ein Referat halten und eine 

wissenschaftliche SE-Arbeit verfassen.

� Referat lt. Gewähltem Thema, etwa 20 Min
� Schriftliche Arbeit darüber (max. 10 – 12 Seiten)

1 Seite = 1.800 Zeichen, nicht Blocksatz  � das sind 2 Min !
� Wesentlich ist nicht Masse, sondern Präzesion und Konzentration

0.5 Termine, Themen

0.5.1 Themenliste zum Seminar Völkermorde im 20. Jahrhundert

1. Genozid: Begriffsbestimmung und juristische Definition
2. Gewalt gegen Minderheiten: Pogrom, Massaker, Deportation als politische und 

militärische Option
3. Judenpogrome im zaristischen Rußland
4. Kolonialkrieg als Genozid: Der „Herero-Aufstand“ 1904
5. Der Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg
6. Eugenik und „Euthanasie“ in der NS-Rassenideologie
7. Die Novemberpogrome 1938: Einübung der Gewalt gegen Juden
8. Die nationalsozialistische Zigeunerpolitik
9. „Der ewige Jude“. Propaganda zum Völkermord im NS-Deutschland
10.NS-Bevölkerungspolitik als genozidaler Anspruch: Der „Generalplan Ost“
11.Die Potsdamer Konferenz 1945: Bevölkerungstransfer als Mittel der Politik —

Vertreibung und Genozid
12.Ahndung des Genozids: Die Nürnberger Prozesse als Beginn einer 

Internationalen Gerichtsbarkeit
13.Das Pol Pot Regime in Kambodscha: Steinzeitlicher Kommunismus mit 

genozidaler Ideologie
14.Der Genozid an den Tutsi in Ruanda 1994

Der Völkermord auf dem Balkan: Srebrenica 1995
15.Darfour: Die Wahrnehmung eines Völkermords in der Gegenwart

Weitere Themen nach Absprache. Eigene Vorschläge sind erwünscht.
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0.5.2 Konkrete Zuordnungen

Gewalt gegen Minderheiten: Pogrom, Massaker, Deportation als politische und 
militärische Option
30. März: Helmut Prantner � 2

Ahndung des Genozids: 
30. März:  Gerlinde Schmid � 4

Die Nürnberger Prozesse als Beginn einer Internationalen Gerichtsbarkeit
30. März: Elisabeth Strohmaier / � 3

Eugenik und „Euthanasie“ in der NS-Rassenideologie
27. April: Michael Gmoser / Dino Güldner

Die Novemberpogrome 1938: Einübung der Gewalt gegen Juden
27. April: Matthias Winterer � 5

Flucht und Vertreibung jüdischen Lebens in der NS-Zeit
27. April: Philipp Mettauer � 7

Die nationalsozialistische Zigeunerpolitik
11. Mai: Leopold Gürtler � 6

NS-Bevölkerungspolitik als genozidaler Anspruch: Der „Generalplan Ost“
11. Mai: Stefanie Aichinger / Patrick Schreiber

Das Pol Pot Regime in Kambodscha: Steinzeitlicher Kommunismus mit genozidaler 
Ideologie
25. Mai: Leopold Stefan � 8

Anna Fritzsche

Der Genozid an den Tutsi in Ruanda 1994
25. Mai: Maximilian Sekira � 9

Ruanda – Annäherung an einen Völkermord aus psychologischer Sicht
25. Mai: Fanny Fröhlich � 10

Der Völkermord auf dem Balkan: Srebrenica 1995
15. Juni: Alexander Lass / 

Völkermord und ‚Ethnische Säuberung’ in Bosnien-Herzegowina: Kriegsverbrechen, 
Massenvergewaltigungen (lt Mail v 16.3.07)
15. Juni:  Harald Schrefler � 11
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Darfour: Die Wahrnehmung eines Völkermords in der Gegenwart
22. Juni: Johannes Langer 13

Der Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg
22. Juni: Ines Rebhan-Glück 12

Offen
� Die Potsdamer Konferenz 1945: Bevölkerungstransfer als Mittel der Politik 

— Vertreibung und Genozid
� Judenpogrome im zaristischen Rußland
� Kolonialkrieg als Genozid: Der „Herero-Aufstand“ 1904
� „Der ewige Jude“. Propaganda zum Völkermord im NS-Deutschland
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1 GRUNDSÄTZLICHES

1.1 Definition Völkermord

1. Intention
Eine Gruppe soll ausgerottet, vernichtet werden

2. Definition
Das Objekt muss definiert werden/sein. Eine Gruppe wird als feindliches 
Kollektiv definiert.

3. Organisation, Systematik
Eine wichtige obrigkeitliche, zB staatliche Gruppe im Staat organisiert

1

Völkermord, Genocid(ium), Genozid,
im Völkerstrafrecht die erklärte Ausrottung von Völkern sowie ethnischer, religiöser u. 
a. Gruppen. Die Ereignisse des 2. Weltkriegs, vor allem die Versuche zur 
Vernichtung des Judentums  und die Maßnahmen gegen das polnische Volk, haben 
zum Abschluss des Abkommens zur Verhütung und Bestrafung des Verbrechens 
des Völkermordes vom 9. 12. 1948 geführt, dem die Bundesrepublik Deutschland 
durch Gesetz vom 9. 8. 1954 beigetreten ist. In Art. 1 kamen die Vertragsstaaten 
überein, den Völkermord zu bestrafen, gleichgültig, ob im Frieden oder Krieg 
begangen. Dementsprechend wurde in Deutschland § 220 a StGB eingeführt, der 
nun in das  Völkerstrafgesetzbuch vom 26. 6. 2002 eingefügt wurde. 
Die Strafverfolgung obliegt dem  Internationalen Strafgerichtshof.

Kriegsverbrechen,
strafbare Verstöße gegen das  Kriegsrecht durch Gewaltanwendung oder andere 
Vergehen gegen Leib, Leben, Eigentum u. a. von Kriegsgefangenen und 
Zivilpersonen. Eine Bestrafung der in Feindeshand gefallenen Kriegsgefangenen 
wegen Kriegsverbrechen ist stets üblich gewesen. Die jeweilige Gewahrsamsmacht 
ist zur Durchführung entsprechender Verfahren völkerrechtlich berechtigt. Die 
Verurteilung wegen Kriegsverbrechen nach beendetem Krieg ist erstmals aufgrund 
des Versailler Vertrags in Deutschland nach dem 1. Weltkrieg durchgeführt worden 
(Reichsgericht). In großem Maßstab haben derartige Verfahren nach dem 2. 
Weltkrieg in Deutschland stattgefunden. Im Londoner Vertrag vom 8. 8. 1945 über 
das Statut des Internationalen Militärgerichtshofs (USA, Großbritannien, Frankreich 
und Sowjetunion) wurde ein Katalog strafbarer Handlungen aufgestellt, der aus den 
drei großen Gruppen Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und  
Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestand. Er fand im Nürnberger „Prozess 
gegen die Hauptkriegsverbrecher“ Anwendung. Obwohl man sich im Rahmen der 
Vereinten Nationen um die Anerkennung der „Prinzipien von Nürnberg“ bemühte, ist 
bis heute keine völlige Übereinstimmung über die hierbei angewendeten Grundsätze 
erzielt. 

1 Die Große Bertelsmann Enzyklopädie 2007 – CD.

engine://4374330/
engine://1851729/
engine://1754931/
engine://1801573/
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1993 richtete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen nicht ständigen 
Internationalen Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag ein, der sich mit den schweren 
Verletzungen des internationalen humanitären Rechts im früheren Jugoslawien 
befasst. Das ebenfalls vom Sicherheitsrat eingesetzte Rwanda-Tribunal (ab 1994) 
untersuchte den von Hutu-Milizen begangenen Völkermord an rund 1 Mio. Menschen 
(hauptsächlich Tutsi) in dem zentralafrikanischen Staat (1994). 
Auf der Grundlage des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs vom 
17. 7. 1998 wurde 2002 der ständige Internationale Strafgerichtshof geschaffen; eine 
entsprechende deutsche Regelung erfolgte mit dem Völkerstrafgesetzbuch vom 26. 
6. 2002.

Internationaler Strafgerichtshof, International Criminal Court (ICC), 
am 17. 7. 1998 in Rom beschlossene ständige Einrichtung zur Ahndung von 
Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und des 
Verbrechens des Angriffskrieges; Sitz: Den Haag. 
Das Gründungsstatut wurde von 120 Staaten unterzeichnet; der IStGH nahm nach 
Ratifizierung durch die erforderlichen 60 Staaten am 1. 7. 2002 seine Arbeit auf. Als 
dauerhafte Einrichtung ersetzt er die befristeten UN-Tribunale für Verbrechen, die 
nach dem 1. 7. 2002 begangen wurden; in Deutschland geregelt durch das Gesetz 
über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof vom 21. 6. 2002. 

1.2 Darstellung des Feindes, Propaganda, zB � „Der ewige Jude“

� Härter und unmittelbarer als „Jud süß“
� (Jud süß: 

judenfeindlich, aber unterhaltender und künstlerischer gemacht, mit allen 
großen Schauspielern dieser Zeit)

� 2 Fassungen; die Jugendfassung ist ohne die Schächtszenen
� Uraufführung des Filmes 28.11.1940 in Berlin
� Gestalter, Dramaturg: Fritz Hippler (Reichsfilmintendant)

Auf Wunsch und mit geistiger Führung Goebbels
� „Der Fremde, Schmarotzer, Parasit, der ewige Wanderer, der Kaftanjude“ 

wird gezeigt
� Gleichzeitig eine große Ausstellung in München (1937): „der ewige Jude“, 

seitens der NSDAP, 400.000 Besucher
� Danach Anschluß in Wien, adaptiert für die Ostmark mit dem Ostjuden, 

auch ein Ausstellungsführer
� Verbreitung des Films fast gleichzeitig im ganzen Reich
� War kein besonderer Erfolg (geringer Besuch), da vorher der 

‚unterhaltenderer’ Film Jud Süß gezeigt wurde
� Dann breit in der Truppenbetreuung und der Waffen-SS eingesetzt

Genre
� Ein Kompilationsfilm (Material unterschiedlicher Herkunft wird 

zusammengeschnitten)
� Originalgedrehtes Material aus dem Ghetto Lodz (Verwahrlosung, 

zu7sammgepfercht, schmutzug, Ratten)

engine://1851729/
engine://4374330/
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� Zionistisches Progandamaterial aus Palästina
� Ausschnitte aus diversen Spielfilmen und aus dem Reichsfilmarchiv
� Trickaufnahmen, Studioaufnahmen
� Denunziatorische Fotos

Inhalt
� Polen als Miststätte des Judentums
� Juden sind Ungeziefer, Ratten
� Darstellung der Slums gegen brave germanische Arbeiter
� Schachern, Feilschen
� Internationales Verbrechertum
� Finanzjudentum
� Aus dem schmierigen Kaftanjuden wird mit Trickverwandlung der gelackte 

Börsenjude, die Maske des zivilisierten Europäers
� Unterwanderung der Weimarer Republik
� Anteil der Juden an den höheren Sozialgruppen (Richter, Ärzte, 

Staatsanwälte udgl)
� Marxismus, Kapitalismus
� Jüdische Kultur und Religion � abartig
� Schächterszenen (grausame Tierquälerei, Blut, Blut, Blut..)
� Hitler mit seiner Reichstagsrede 30.1.1939  � Vernichtung der jüdischen 

Rasse in Europa
� Hohelied auf Reinheit der arischen Rasse

Der Ewige Jude 2

ist ein nationalsozialistischer Propagandafilm, der im September 1940 in die deutschen Kinos
gelangte. Der Film entstand unter der Regie von Fritz Hippler, gleichwohl hatten Hitler und 
Goebbels starken Einfluss auf Form und Inhalt des Films genommen, denn mit ihm sollte die 
deutsche Öffentlichkeit auf die anlaufende sog. Endlösung der Judenfrage eingestimmt 
werden. 
Dem als Dokumentarfilm produzierten Streifen ging der Film „Jud Süß“ von Veit Harlan
voran. Dieser sollte antisemitische Ressentiments beim Publikum wecken, deren 
Berechtigung dann mit dem Film „Der Ewige Jude“ Bestätigung fand.

Der Film lässt sich grob in vier Themengebiete unterteilen:
1. Aufnahmen aus polnischen Ghettos 
2. Aufzählung und Beurteilung zahlreicher politischer, kultureller und 

gesellschaftlicher Größen der internationalen Bühne mit jüdischer Herkunft 
3. Religiöse Zeremonien, Religionsunterricht, Gottesdienst, Schächtung 
4. Reichstagsrede Adolf Hitlers, paradierende SA-Männer 

Der Film besteht aus einer Aneinanderreihung von Szenen, in welchen Juden als sozial 
niedrig stehendes, kulturloses, parasitäres Volk dargestellt werden. Die Bilder stammen 
weitestgehend aus polnischen Ghettos, bewusst ausgewählt wurden Personen, die ärmlich 
gekleidet, teilweise zahnlos und verschmutzt in die Kamera grinsen. Die gezeigten
Örtlichkeiten sind dreckig und von Schädlingsinsekten befallen. Die grafisch dargestellte 
Wanderung der Juden aus Osteuropa wird mit der Wanderung von Ratten verglichen:

2 www.wikipedia.org (16.3.2007)

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Propagandafilm
http://de.wikipedia.org/wiki/September
http://de.wikipedia.org/wiki/1940
http://de.wikipedia.org/wiki/Kino
http://de.wikipedia.org/wiki/Regie
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Hippler
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels
http://de.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung_der_Judenfrage
http://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentarfilm
http://de.wikipedia.org/wiki/Jud_S%C3%BC%C3%9F_%28Film%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Veit_Harlan
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ressentiment
http://de.wikipedia.org/wiki/Parasit
http://de.wikipedia.org/wiki/Polen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ghetto
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafik
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„Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie 
menschliche Güter und Nahrungsmittel. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und 
treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der 
heimtückischen, unterirdischen Zerstörung dar – nicht anders als die Juden unter den 
Menschen.“

Für Inflation und Arbeitslosigkeit in Deutschland werden im Film Juden verantwortlich 
gemacht. Sie hätten sich in alle Berufszweige eingeschlichen und sich durch Wucher, 
Gaunereien und Verbrechen am deutschen Vermögen schadlos gehalten.
In einer weiteren Szene wird das Schächten einer Kuh durch Juden in allen Details gezeigt. 
(Diese Szene ist aus einer für Frauen und Kinder gedachten Fassung herausgeschnitten 
worden.) 

„Diese Bilder sind ein eindeutiger Beweis für die Grausamkeit der Schächtmethode. 
Sie enthüllen zugleich den Charakter einer Rasse, die ihre stumpfe Roheit unter dem 
Mantel frommer Religionsausübung verbirgt.“

Es folgt eine Szene vom 30. Januar 1939 im Reichstag, Adolf Hitler verkündet dort die 
Worte, die den Holocaust einleiten und die mit dem Satz enden: 

„Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen 
sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis 
nicht die Bolschewisierung der Erde und somit der Sieg des Judentums sein, sondern 
die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa!“

Mit Bildern von jubelnden Deutschen und mannhaften Soldaten endet der Film.
Sprecher des Films ist Harry Giese, der auch als Stimme der „Deutschen Wochenschau“ 
(1940-45) bekannt ist.
In der deutschen Öffentlichkeit fand der Film „Der Ewige Jude“ keinen großen Anklang. Im 
Wesentlichen wurde er von Parteianhängern gesehen und in NS-Organisationen wie zum 
Beispiel der Hitler-Jugend vorgeführt. Gleichwohl wurde wegen seiner drastischen Bilder 
darüber gesprochen, so dass er von weiten Teilen der Bevölkerung wahrgenommen worden
ist.

30.3.2007

2 GENOZID – BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND 
JURISTISCHE DEFINITION

Referent Helmut Prantner 9907273 A 066 805

� Idee einer Internationalen Gerichtsbarkeit ?
„Die Völkerfamilie will so etwas – 2. Weltkrieg und seine Verbrechen –
nicht, so etwas soll nie mehr passieren“

� Ist im Prinzip eine Errungenschaft des 20. Jhdt
� Die Idee eines Tribunals war schon bei der internationalen 

Friedensbewegung – Bertha von Suttner – Ende des 19. Jhdt vorhanden

� In der Genoizid-Konvention ist im Prinzip viel Interpretationsspielraum 
vorhanden, wird oft durch politische Interessen geprägt

http://de.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4chten
http://de.wikipedia.org/wiki/Rasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion
http://de.wikipedia.org/wiki/30._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/1939
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstag_%28Zeit_des_Nationalsozialismus%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Giese
http://de.wikipedia.org/wiki/Hitler-Jugend
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Aus wikipedia

Am 9. Dezember 1948 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen
in der Resolution 260 die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes“ (Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), die am 12. 
Januar 1951 in Kraft trat. 
Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte die Konvention im Februar 1955, 
Österreich hinterlegte die Beitrittsurkunde am 19. März 1958 und die Schweiz am 7. 
September 2000. Nach der Konvention ist Völkermord ein Verbrechen gemäß 
internationalem Recht, „das von der zivilisierten Welt verurteilt wird“.
Grundlage war die Resolution 180 der UN-Vollversammlung vom 21. Dezember
1947, in der festgestellt wurde, dass „Völkermord ein internationales Verbrechen [ist], 
das nationale und internationale Verantwortung von Menschen und Staaten 
erfordert“, um den völkerrechtlichen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu gedenken.
Die Konvention definiert Völkermord in Artikel II als „eine der folgenden Handlungen, 
begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe 
ganz oder teilweise zu zerstören“:

a) das Töten von Angehörigen der Gruppe 
b) das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei 

Angehörigen der Gruppe 
c) die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige 

oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen 
d) die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung 
e) die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere 

Gruppe 

http://de.wikipedia.org/wiki/9._Dezember
http://de.wikipedia.org/wiki/1948
http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung
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http://de.wikipedia.org/wiki/12._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/1951
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Ratifizierung
http://de.wikipedia.org/wiki/1955
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/19._M%C3%A4rz
http://de.wikipedia.org/wiki/1958
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/7._September
http://de.wikipedia.org/wiki/2000
http://de.wikipedia.org/wiki/21._Dezember
http://de.wikipedia.org/wiki/1947
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
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3 AHNDUNG VON GENOZID IM INTERNATIONALEN 
SYSTEM

Referentin: Gerlinde Schmid
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4 DIE NÜRNBERGER PROZESSE ALS BEGINN EINER
INTERNATIONALEN GERICHTSBARKEIT

Referentin: Elisabeth Strohmaier 9551347 312

Der Nürnberger Prozess (20.11.1945 bis 01.10.1946)

4.1 Schritte zum Prozess

Jänner 1942

Oktober 1942 
November 1943

08.08.1945

Erklärung von St. James
Erster Schritt zur Beahandlung von Kriegsverbrechen. 
UNWCC (United Nations War Crimes Commission) 
Moskauer Konferenz „Erklärung über deutsch 
Grausamkeiten im besetzten Europa"
Londoner Abkommen, unterzeichnet nach 15 Sitzungen. 
Neben den Hauptanklägern unterzeichneten 19 weitere 
Nationen das Londoner Statut.

4.2 Ziele des Nürnberger Prozesses

1. Die Hauptverbrecher, deren Verbrechen keinem bestimmten Land zugeordnet 
werden konnten, sollten nach einer gemeinsamen Entscheidung der Alliierten 
bestraft werden.

2. Neues Recht setzen, als Beginn einer neuen Ära des Völkerrechts, die 
abschreckend und verhindernd wirken sollte.

4.3 Anklagepunkte:

Kernpunkt Artikel 6 des Londoner Statuts:
1. Gemeinsamer Plan oder Verschwörung
2. Verbrechen gegen den Frieden
3. Kriegsverbrechen
4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit:

nämlich Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Verschleppung oder 
andere an der Zivilbevölkerung vor Beginn oder während des Krieges 
begangene unmenschliche Handlungen; oder Verfolgung aus 
politischen, rassischen oder religiösen Gründen in Ausführung eines 
Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der 
Gerichtshof zuständig ist, unabhängig davon, ob die Handlung gegen 
das Recht des Landes , in dem sie begangen wurde, verstieß oder nicht. 
Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die an der Fassung 
oder Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer Verschwörung 
zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen teilgenommen 
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haben, sind für alle Handlungen verantwortlich, die von irgendwelchen 
Personen in Ausführung eines solchen Planes begangen worden sind. 
"(5)

4.4 Ankläger

- Robert H. Jackson (USA) (Richter am obersten Bundesgericht) 
- Roman Rudenko (UdSSR)
- Sir Hartley Shawcross (GB)
- Francoise de Menthon, danach Auguste Champetier de Ribes (Frankreich)

4.5 Verteidigung

Wurde selbst gewählt oder auf Verlangen vom Gerichtshof ernannt. Zu Beginn des 
Prozesses legten alle Verteidiger eine Petition vor die die rechtliche Grundlage des 
Prozesses in Frage stellte.

4.6 Die Angeklagten

Insgesamt 24 Personen und Organisationen aus:
1. Nationalsozialistische Führung
2. Oberkommando der Wehrmacht
3. Kriegsmarine
4. Reichssicherheitshauptamt (Gestapo, Kriminalpolizei und SD)
5. Kriegswirtschaft
6. Verbrechen in den besetzen Gebieten
7. Nationalsozialistische Propagandamaschinerie
8. Organisationen

4.7 Die Urteile

Für eine Verurteilung der Angeklagten bedurfte es von vier Richterstimmen einer 
Mehrheit von drei Voten, die sich dafür aussprachen

Todesurteile Freiheitsstrafen Freisprüche
Hermann Göring Rudolf Hess Hjalmar Schacht
Joachim von Ribbentrop Karl Dönitz Franz von Papen
Wilhelm Keitel Erich Raeder Hans Fritzsche
Ernst Kaltenbrunner Baldur von Schirach
Alfred Rosenberg Albert Speer
Hans Frank Constantin von Neurath
Dr. Wilhelm Frick Walter Funk 
Julius Streicher
Fritz Sauckel
Alfred Jodl
Arthur Seyß-lnquart
Martin Bormann (in Abwesenheit)
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4.8 Als nicht verbrecherische Organisationen wurden eingestuft:

- das Oberkommando und der Generalstab der deutschen Wehrmacht
- die SA (da ihre Verbrechen in die Zeit vor Kriegsbeginn fielen, blieb sie weitgehend 

unbeachtet)
- die Reiter-SS

4.9 Diskussion:
� „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gab es als Delikt damals nicht (nicht 

kodifiziert, ‚nulla puna sine lege’)
� Mit den Nürnberger internationalen Prozessen beginnt eine neue 

internationale Rechtstradition
� Verurteilt wurden die Angeklagten vor allem wegen ‚echt sauber definierten 

und bereits im Gesetz vorhandenen Verbrechensdelikten’, wegen der Fülle 
individuell strafbarer Schuld lt geltenden Gesetzen
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5 DER JUDENPOGROM IM NOVEMBER 1938

Referent: Matthias Winterer 0303175

5.1 Weg zum Novemberpogrom in Österreich:

� Letzte Wochen vor dem Anschluss: Juden in Österreich waren noch relativ 
optimistisch (trotz der Aggressionspolitik Hitlers), da sie auf das 
Durchhaltevermögen des Kanzlers Kurt Schussnigg hofften.

� Nach dem Anschluss (12. März 1938) veränderte sich das politische Klima 
radikal: Plünderei, Brutalität und Demütigung gegenüber jüdischen Mitbürgern; 
-* meist von österreichischen Nazis (aber auch von normalen Bürgern); -* 
Unruhen nach einer Woche vorbei, wobei die Verfolgung erst zu diesem 
Zeitpunkt richtig einsetzte;

� 1. April 1938: Verhaftung von 154 politischen Häftlingen (darunter 60 Juden) 
� Vom 23. bis zum 25. April: Boykott jüdischer Geschäfte;
� Anfang Mai: Verhaftungswelle von Mitgliedern der Schussnigg – Regierung 

und zahlreichen Juden, die im gesellschaftlichen oder kulturellen Leben
standen;

� Drei Monate nach dem Anschluss waren Zehntausende jüdische Staats- und 
Bundesbeamte entlassen

� Bei der Planung des Novemberpogroms 1938 hatten die Nazis (als Kopf gilt 
der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels), aufgrund einiger 
historischer Geschehnisse, viele Trümpfe in der Hand:
- 31 Länder warn nicht gewillt das jüdische Flüchtlingsproblem zu lösen.
- Die Engländer und Franzosen haben Hitler das Sudetenland überlassen.
- Die Zerstörung der Münchner Hauptsynagoge und der Abbruch der 

Nürnberger Hauptsynagoge hatte keinerlei Proteste hervorgerufen.
- Herschel Grünspan erschoss den  deutschen Diplomaten Ernst von Rath.

� Verschwörung des "Weltjudentums" von den Nationalsozialisten propagiert; 

5.2 Der Novemberpogrom:

� Gilt als das Ende jüdischen gesellschaftlichen Lebens im dritten Reich; 
� Keinesfalls spontan;
� Mutmaßliche Absichten der Nazis:

- "Pädagogischer" Zweck: Erziehung der Mitbürger zur 
Unmenschlichkeit (Gewöhnung);

- Reklame mit dem Verbrechen (Menschheit sollte erschrecken und den 
Widerstand vergessen);

- Druck zur Auswanderung;
� Pogrom war Startschuss zur Endphase der Ausgrenzungs- und 

schlussendlich Ausrottungspolitik der Nazis;

� Nach dem Pogrom hagelt es gesetzliche Verordnungen gegen Juden;
� Haupttäter: Mitglieder der SS  und der Hitlerjugend, wobei sich die 

Gewalttätigkeit keinesfalls auf Parteigenossen beschränkte.
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� Synagogen, Bethäuser, jüdische Geschäfte zerstört und geplündert;
� Wohnungen arisiert (allein im ersten Bezirk in Wien 2000 Wohnungen), 

Einrichtungsgegenstände zerstört und Wertgegenstände gestohlen;
� 27 Wiener Juden wurden getötet und 88 schwer verletzt;
� Mehrere hundert Wiener Juden begingen in den Tagen nach dem Pogrom 

Selbstmord. Sadismus und starke Demütigung

5.3 Literatur:

Bruce Danley, Eine Geschichte des österreichischen Antisemitismus. Von der 
Ausgrenzung zur Auslöschung, Wien 1993.

Johannes Willms (Hrsg.), Der 9. November. Fünf Essays zur deutschen Geschichte, 
München 1994.

Walter H. Pehle (Hrsg.), Der Judenpogrom 1938, Von der "Reichskristallnacht" zum 
Völkermord, Frankfurt am Main 1988.

Herbert Rosenkranz, Der Novemberpogrom 1938 in Wien, Wien 1988.

5.4 Diskussion

� „Reichskristallnacht“ und „Novemberprogrom“ die richtige Ausdrucksweise
� Zeitgenössische Begriffe sollten nicht verniedlicht werden
� Arier: ein ausgrenzender Begriff, eine NS-Konstruktion, es sollte keine 

Identifizierung mit diesen NS-Begriffen erfolgen
� Ein Progrom ist inszeniert, durchorganisiert, durch Propaganda entfacht
� Völkischer Beobachter: Zentralorgan der NSDAP
� Klischee:

dass in Österreich, die Ausschreitungen in der Kristallnacht größer waren. Lt. 
Benz gab es keine dokumentierten Anzeichen/Daten, dass dies stimmt.

� Bei den Tätern gab es keine Hemmungen; es waren die Nachbarn, die 
Freunde des Stammtisches, die Bekannten, die Arbeitskollegen

� Kein wesentlicher Stadt/Land-Unterschied, wenn Barbarei durch 
Massensuggestion/Propaganda aufgestachelt wird.

� „Die Obrigkeit befiehlt ..“ – der autoritäre Mechanismus des Befehls an den 
Einzelnen

� Die Mächte der Vernunft hemmten nicht. Die geachteten Personen 
(Apotheker, Lehrer, usw) trugen wesentlich dazu bei (es war ein 
Zivilisationsbruch).

� Ideologische Beeinflussung führte zu aktionistischen Grausamkeiten, „er/sie 
tut seine patriotische  Pflicht..“

� In Deutschland war es ab 1933 ein 5-jähriger Prozess, in dem demokratische 
und rechtsstaatliche Strukturen abgebaut wurden und die Propaganda bereits 
wirkte

� In Österreich gab es den gleichen Prozess 1938, aber in 3 Tagen, vor allem 
aber bereits mit vorhandenen Strukturen. Wobei der Antisemitismus bereits 
seit Jahrhundertanfang latent vorhanden war.

� NSDAP:1933 kam sie in Deutschland an die Macht. Ab Mitte Mai 1933 gab es 
bereits einen Aufnahmestopp, da sich viele Menschen Vorteile versprachen
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� In Österreich war sie vor 1938 verboten, nach dem Anschluss 
überproportionaler Eintritt

� Lt Umfragen (wird seit 1945 durchgeführt) haben  ca 20 % der deutschen 
Bevölkerung Vorurteile gegen Juden (Israel ist unangenehm, sie schaden dem 
Staat, sie sind nur für den eigenen Vorteil, …).
Zu Hinterfragen wäre die Art der Erhebung.
Lt Benz gibt es keinen dramatischen Anstieg des Antisemitismus, aber eine 
latente antijüdische Meinung. Ausgenommen natürlich die Neonaziszene, die 
aber prozentmässig klein ist.
Die rechtsradikale Politik wird eher von der Ausländerfeindlichkeit getragen.

6 DIE NS-POLITIK GEGEN ROMA UND SINTI

Referent: Leopold Gürtler

6.1 Bewährte Konzepte, Kontinuitäten und eine massive 
Verschärfung der Situation. Die Vorbereitung des 
Völkermordes an den Roma und Sinti im NS-Staat 1933-1939

6.1.1 Zum Begriff „Zigeuner"

Nach Michael Zimmermann ist der Begriff „Zigeuner" vielgestaltig und nicht völlig 
geklärt. Leo Lucasson führt den Terminus „Ordnungsbegriff' ein. Die Bezeichnung 
Sinti und Roma ist eine Selbstdefinition der Mehrheit der Betroffenen.

6.1.2 Eine jahrhundertelange Tradition und Kontinuität. Vorurteile, Stereotypen
und die Verfolgung der Roma und Sinti bis 1933

Sinti und Roma waren ständig mit antiziganistischen Vorurteilen und Stereotypen 
konfrontiert. Bereits vor 1933 führte die lange Tradition der Verfolgung in 
Deutschland zu einer Verschärfung der Situation für die Betroffenen.

6.1.3 Die Machtübernahme der Nationalsozialisten

Nach 1933 war die Verfolgung von Sinti und Roma nicht zentral organisiert und blieb 
im Kompetenzbereich von Länder und Kommunen. Zudem neue restriktive Gesetze, 
die in der Inhaftierung in Sammellager enden.

6.1.4 „Rassengesetze" als rechtliche Grundlage zur Ausgrenzung der Sinti
und Roma

Im Zuge der Konstruktion einer NS-Rassenhierarchie wurden neue Gesetze erlassen 
und bestehende Gesetzgebungen verschärft.
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1933 � „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" und in Folge 
Zwangssterilisationen. 1935 � „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre" und „Nürnberger Rassegesetze".

6.1.5 Die Zentralisierung der Verfolgung 1936-1938

Mit der Radikalisierung der Verfolgung der Roma und Sinti gewann die 
rassenhygienische Forschung an Bedeutung � Koordination von Polizei und 
Rassenforschung als „wissenschaftlich-polizeilicher Komplex". Der Erlass zur 
„Bekämpfung der Zigeunerplage" von 1938 war die erste Verfügung, die sich explizit 
gegen Sinti und Roma richtete.

6.1.6 Die Auswirkungen der Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich
für die österreichischen Sinti und Roma

Auch in Österreich hat die Verfolgung eine lange Tradition. Die Eingliederung in das 
deutsche Reich bewirkte im ganzen Reich eine Radikalisierung der „Zigeunerpolitik".
In Österreich kam es zum Ausschluss vom Stimmrecht zu diversen 
Verboten und Zwangsarbeit.

6.2 Die Ermordung der europäischen Roma und Sinti 1939-1945

6.2.1 Kriegsbeginn als Legitimation zum Genozid an Roma und Sinti

Der Überfall auf Polen schaffte einen Rahmen, im dem sich die geplante 
Vernichtung gegenüber der Bevölkerung motivieren ließ. 2. September 1939 �
„Umherziehen von Zigeunern und nach Zigeunerart wandernden Personen" 
verboten; 17. Oktober 1939 � „Festsetzungserlaß".

6.2.2 Die Deportationen der Sinti und Roma aus dem Reichsgebiet ins
Generalgouvernement 19401942.

Bei einer von Heydrich organisierten Konferenz wurde die Deportation aller etwa 
30.000 Sinti und Roma aus dem Reichsgebiet beschlossen Aufgrund erheblicher 
Gegensätze in der NS-Führung nicht durchführbar. Am 16. Mai 1940 begann die 
Deportation von 2.300 Personen.
In Österrreich gab es eigene Pläne —> Deportation von 5.000 burgenländischen 
Roma und Sinti nach Lodz.

6.2.3 Verfolgung in den besetzten Gebieten

In Westeuropa war es das Ziel, Sinti und Roma in Sammellager zu internieren und 
von dort die Deportation nach Deutschland oder ins Generalgouvernement 
vorzubereiten. In ost- und südosteuropäischen Ländern zudem Einweisungen in KZ 
und Mordaktionen.
6.2.4 Konzentrations- und Vernichtungslager als Orte des Völkermordes
1938 im Rahmen der Aktion „Arbeitsscheu Reich" zahlreiche Verhaftungen und 
Einweisungen in KZ. Verfolgung kulminierte im Ausschwitz-Erlass Himmlers am 16. 
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Dezember 1942 Deportationen nach Birkenau in das „Zigeunerlager". Auch den 
Vernichtungslagern Chelmno, Majdanek und Treblinka vielen Sinti und Roma zum 
Opfer.

6.2.5 Die Frage der Zahl der Opfer

Nach Michael Zimmermann lässt sich die Gesamtzahl der Opfer des Genozids an 
den Roma und Sinti nicht präzise bestimmen.

6.3 Literatur
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6.4 Diskussion

� Lt Zimmermann etqa 120.000 Opfer; lt dem Zentralrat der Sinti und Roma ca 
500.000; vermutlich ca 120.000 – 200.000

� Lt Zimmermann war es Völkermord („Rassenutopie und Genozid“)
� In den Nürnberger Gesetzen war noch keine genozidale Absicht vorhanden
� Im Sommer 1941 muss es aber eine Entscheidung auf höchster Ebene 

gegeben haben, die Juden zu vernichten
� Die Wannsee-Konferenz (Anfang 1942) diente der Umsetzung aus 

Staatssekretärsebene
� Es war Völkermord, aber anders inszeniert als bei den Juden
� Es war eher eine noch tieferstehende Gruppe, ohne Macht, eine Randgruppe
� Es gab keine wesentliche Propaganda; sondern es war eine ‚traditionell’ 

unerwünschte Bevölkerungsgruppe („Gesindel“)
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7 FLUCHT UND VERTREIBUNG JÜDISCHEN LEBENS IN 
DER NS-ZEIT

Referent: Philipp.Mettauer@univie.ac.at

Insgesamt eine halbe Million Menschen musste das „Großdeutsche Reich" von 
1933-45 verlassen, 94% von ihnen waren Jüdinnen und Juden nach den 
„Nürnberger Rassegesetzen". 
Davon waren 385.000 (von 537.000) Deutsche und 130.000 (von 200.000) 
ÖsterreicherInnen.

Obwohl sogleich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im März 1933 in 
Deutschland bzw. mit dem „Anschluss" Österreichs im März 1938 die 
Ausgrenzung und der Terror gegen die jüdische Bevölkerung seinen 
Ausgang nahm, war die antisemitische Politik anfänglich tendenziell dahin gehend 
ausgerichtet, die deutschen Jüdinnen und Juden zunächst zu berauben und 
dann zu vertreiben. 
Mit dem Novemberpogrom 1938 und Kriegsausbruch im September 1939 
radikalisierte sich die Strategie hin zur sogenannten „Endlösung", bis schließlich 
im Oktober 1941 ein generelles Auswanderungsverbot verhängt und alle noch im 
nationalsozialistischen Machtbereich verbliebenen Jüdinnen und Juden (davon 
165.000 Deutsche und 65.000 ÖsterreicherInnen) ermordet wurden.

Kurze Zeit gab es also, zumindest theoretisch, die Möglichkeit zu flüchten. Die 
nationalsozialistische Vertreibungspolitik war aber dahingehend 
dermaßen widersprüchlich, dass es den auswanderungswilligen Jüdinnen 
und Juden mit übermäßigen bürokratischen Hürden oftmals verunmöglicht 
wurde, rechtzeitig zu emigrieren.

Um eine Ausreisebewilligung zu erhalten benötigte man beispielsweise:
Einen gültigen Reisepass, die Bestätigung der Judenvermögensabgabe, den 
Reichsfluchtsteuerbescheid, die Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung 
der Finanzämter, die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Auswärtigen Amtes und 
der Gestapo, (später des Reichssicherheits-Hauptamtes), für jüdische Männer 
zusätzlich eine Bescheinigung des Wehrbezirkskommandos für Untauglichkeit zum 
Wehrdienst.
Für die Mitnahme des Gepäcks wurden weitere Genehmigungen verlangt.

Danach mussten die Papiere für die Einreise für das Exilland besorgt werden, 
zumeist übersetzt und beglaubigt, Schiffs- und Bahnkarten sowie Durchreisevisa.

Wie sehr Genozid und Emigration miteinander verzahnt waren, möchte ich 
anhand zweier exemplarischer Beispiele nachzeichnen. 

Zum einen handelt sich um Friedrich Leist, 1897 in Wien geboren, während 
des Novemberpogroms verhaftet und in das KZ Dachau verschleppt. 
Nachdem ihm dort sein gesamter Besitz abgepresst wurde, gelang ihm im Mai 
1939 die Flucht nach Argentinien.



Völkermord im 20. Jahrhundert. 
Zur Geschichte des Genozids vom Vorurteil zur "ethnischen Säuberung"
Wolfgang  BENZ Version  23.06.2007
SS 2007 Seite   27

Das zweite Beispiel ist eine Interviewpassage mit Jorge Hacker, vom 
September 2002 in Buenos Aires. 1931 in Wien geboren, spricht er über 
die „Liquidierung" eines Großteils seiner Familie und der Zerstreuung auf der 
ganzen Welt.
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Eva Blimlinger:  Quelle: Ehemaliges Sonderarchiv Moskau
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8 DAS POL POT REGIME IN KAMBODSCHA:
STEINZEITLICHER KOMMUNISMUS MIT GENOZIDALER 
IDEOLOGIE

8.1 Biographisch/historischer Hintergrund bis zur 
Machtübernahme 1975

Referent: Leopold Stefan

Pol Pot (1928 - 1998)
*1928 als Saloth Sar. Das Alias Pol Pot nahm er erst 1976 an ! 

8.1.1 Ausbildung :
1934: Erziehung in buddhistischem Kloster
1936-41 : Besuch eines katholischen Gymnasiums
1941-47 : Internat
1947-49 : Technische Hochschule
1949-53 : Studium der Elektronik in Frankreich (ohne Abschluss)

Seine Erziehung machte Saloth Sar Sowohl mit der buddhistischen Lehre, als auch 
mit der westlichen Kultur bekannt. Erst in Frankreich wurde er zum überzeugten 
Kommunisten.

8.1.2 Politische Laufbahn:
Zw. 1950-53: Mitglied kommunistischen Partei Frankreichs
1953: Mitglied der kommunistischen Partei Indochinas
1953-63: Lehrerposten und Parteiarbeit 1963-70: Abtauchen in den Untergrund 1970-
76: Bürgerkrieg und Machtergreifung
Saloth Sar stieg innerhalb einer Partei rasch auf, die keinerlei selbständige Bedeutung 
aufwies, sondern von Vietnam aus gelenkt wurde. Äußere Zufälle ermöglichten die 
eigenständige Machtübernahme der Roten Khmer (kambodschanische Teil der 
kommunistischen Bewegung Indochinas)

8.1.3 Ideologische Prägung:
Marx und Lenin dienten zwar als Basis der revolutionären Vorhaben der roten Khmer, 
aber zentral war die Entwicklung des Kommunismus in Ostasien. Insbesondere wurde 
ein eigener Weg im Gegensatz zur vietnamesischen Bewegung gesucht.

8.1.4 Literatur:
David P. Chandler, Brother Number One: a political biography of Pol Pot, Boulder 1992 
Ben Kiernan, How Pol Pot came to power. colonialism, nationalism, and communism in 

Cambodia, 1930-1975, New Haven 2004
Martin Pabst, Roter Terror, Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Lenin bis Pol 

Pot, Graz 2002
Philip Short, Pol Pot. The history of a nightmare, London 2004
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8.2 Der Rote Khmer: Ideologie, Maßnahmen – der Bauernstaat

8.3 Pol Pot – ein Überblick 3

Pol Pot („ursprünglicher Khmer“, eigentlicher Name Saloth Sar; * vermutlich 19. Mai 1928 in 
der Provinz Kompong Thom, Kambodscha; † 15. April 1998 in Ânlóng Vêng).
Kambodschanischer Politiker, Diktator und bis 1997 der "Bruder Nr. 1" der Roten Khmer. 
Unter seiner Herrschaft wurden über eine Million Kambodschaner grausam ermordet.

Bereits 1946 war er Mitglied der Kommunistischen Partei Kambodschas, deren 
Parteisekretär er von 1963 bis 1975 war.
Von 1949 bis 1953 studierte Pol Pot erfolglos Radioelektronik in Paris. Dort entwickelte er 
auch seine kommunistischen Ideen weiter und schloss sich der dortigen kommunistischen 
Partei an. 
Als die Regierung unter Prinz Norodom Sihanouk gegen die Kommunisten im Land vorging, 
musste Pol Pot in den Dschungel nahe der vietnamesischen Grenze fliehen. Dort baute er 
eine Guerillaorganisation auf, die regen Zulauf unter den dortigen Bauern fand, da diese 
unter der Ausweitung des Vietnamkrieges durch Nordvietnamesen, Vietcong und US-
Amerikanern litten und sich wohl auch vom Argument Pol Pots überzeugen ließen, die 
Probleme Kambodschas rührten von einem unüberwindlichen Stadt-Land-Konflikt, der 
zugunsten der Landbevölkerung gelöst werden müsse.
Zuletzt kontrollierte er mit seinen „Khmers Rouges“ (französisch für Rote Khmer) ganz 
Kambodscha - mit Ausnahme der Hauptstadt, deren Bevölkerung aufgrund der Kämpfe in 
den Provinzen binnen kurzer Zeit auf an die 3 Millionen angewachsen war, und die bis zum 
17. April 1975 von Lon Nol (der sich 1970 mit Hilfe der Amerikaner an die Macht geputscht 
hatte) gehalten werden konnte.
Mit dem Fall Phnom Penhs begann eines der blutigsten Kapitel in der Geschichte der 
Menschheit. Die Roten Khmer begannen, die radikalen Ideen ihres „Bruders Nummer 1“ vom 
kommunistisch-primitivistischen Bauernstaat konsequent umzusetzen und zwangen die 
Bevölkerung unter Androhung der Todesstrafe, die Hauptstadt binnen 48 Stunden zu 
verlassen. Sie sollten auf dem Lande als Bauern und Landarbeiter eingesetzt werden. 
Intellektuelle (auch Brillenträger wurden dafür gehalten) galten als überflüssig und 
unerwünscht. 
In den folgenden vier Jahren wurden mindestens 1,5 bis 2 Millionen Kambodschaner (rund 
ein Viertel der Einwohner), vor allem der gebildete Teil der Bevölkerung und Regimekritiker, 
von den Roten Khmer ermordet. So überlebten diese Episode der kambodschanischen 
Geschichte landesweit gerade einmal 50 Ärzte und 5.000 von vormals 20.000 Lehrern. 
Die Kambodschaner waren gezwungen worden, schwarze Einheitskleidung zu tragen und 
mussten täglich bis zu 12 Stunden und mehr unter schwersten Bedingungen Landarbeit 
verrichten, ohne entsprechend mit Nahrungsmitteln und Medizin versorgt zu werden. 
Im Inneren waren, einmalig für kommunistische Regimes, die Kommunistische Partei und 
ihre Führer mit Geheimhaltung umgeben; sie verbargen sich hinter einer vorgeblichen 
Organisation mit der Bezeichnung Angkar. 

Der Konflikt mit Vietnam
Der Tod Maos und das katastrophale Scheitern seines 4-Jahres Plans, den er 1976 
ausgerufen und der eine Verdreifachung der Agrarproduktion vorgesehen hatte, trafen Pol 

3 Vgl. de.wikipedia (25.5.2007)
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Pot schwer, und er wurde zunehmend paranoid. In Folge dessen beschuldigte er sogar 
engste Mitarbeiter und Mitglieder der Partei der Sabotage. Es wurden Säuberungsaktionen
durchgeführt, und jedes Parteimitglied, welches seiner Meinung nach versagt hatte oder mit 
den Vietnamesen sympathisierte, wurde verhaftet und getötet. Terror und Massenmorde
nahmen nun zu. 
Ende des Jahres 1978 begann Vietnam eine Invasion in Kambodscha, eroberte die 
menschenleere Hauptstadt Phnom Penh und installierte eine Marionettenregierung unter 
Heng Samrin, einem Khmer Rouge-Abtrünnling. Rund 30.000 Rote Khmer flohen in das 
Umland, vor allem in die unwegsamen Dschungelgebiete an der Grenze zu Thailand. Sie
kämpften in der Folge erbittert gegen die Invasoren, wobei sie von der US-amerikanischen 
Regierung unterstützt wurden, doch die Vietnamesen konnten sich halten.
Im Juli 1997 wurde Pol Pot auf einem Khmer Rouge-Volkstribunal als Verräter zu 
lebenslanger Haft verurteilt.
Im April 1998 beging Pol Pot in Anlong Veng im Norden Kambodschas vermutlich 
Selbstmord

8.4 Diskussion

� 20 Jahre nach Beendigung des Regimes keine Strafverfolgung
� War es ein Genozid ?
� Eine Verfolgung wäre aber natürlich auch wegen Mord etc möglich gewesen, 

falls ein Verfolgungswille bestanden hätte
� Welchen Machtapparat gab es ? � scheinbare Strukturlosigkeit, Anonymität
� Im Prinzip wurde der Gegner, die Feinde, willkürlich definiert 

(„unkommunistisch, idealistisch, unkonform, Intelligenz, Städter, …)
� Täter: Guerillakämpfer, indoktrinierte Jugendliche
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9 DER GENOZID AN DEN TUTSI IN RUANDA 1994

9.1 Der Völkermord in Ruanda

R e f e r e nt : M a x i m i l i a n  S e k i ra Matr.Nr. 0106491

Der Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 erfüllte die Definition eines Genozids ganz 
klar. Innerhalb von nur dreizehn Wochen wurden hunderttausende Menschen 
ermordet, nur weil sie zur Gruppe der Tutsi gerechnet wurden. Der Völkermord 
war genau geplant und wurde mit großer Organisation durchgeführt. Die in Ruanda 
stationierten Soldaten der UNO wurden noch bei Beginn des Mordens abgezogen, 
die westlichen Staaten beschränkten sich darauf, ihre eigenen Staatsbürger zu 
evakuieren und überließen dann die wehrlosen Tutsi ihren Mördern.
Obwohl schnell erkannt wurde, dass es sich um einen Völkermord per definitionem 
handelt, dass Tutsi massenhaft ermordet wurden nur aufgrund der Tatsache, 
dass sie als Tutsi bezeichnet wurden, wollte die internationale 
Staatengemeinschaft nicht eingreifen. Beendet wurde der Genozid schließlich nicht 
von der UNO, den USA oder einer anderen westlichen Macht, sondern von einer 
oppositionellen Rebellengruppe.

Im folgenden soll besonders darauf eingegangen werden, was die Begriffe Hutu und 
Tutsi bedeuten, woher sie stammen und worauf diese ethnischen Klassifikationen 
zurückzuführen sind.

9.1.1 Geschichte Ruandas
� Bedeutung von Hutu und Tutsi
� Ethnische Konstruktionen der Kolonialmächte
� Unabhängigkeit – Beginn der Konflikte zwischen Hutu und Tutsi
� Unheilvolle Wechselwirkung Burundi-Ruanda
� Das Regime unter Diktator Habyarimana

9.1.2 Vorbereitung des Genozids
� Vorbereitung eines Völkermords zum Machterhalt
� Planung – Propaganda – Rekrutierung

9.1.3 Durchführung des Genozids
� Tod des Diktators – Beginn des Mordens
� Motivation der Täter
� Widerstand und Überleben
� Ende des Völkermords
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9.2 Genozid Ruanda – ein Überblick 4

Der Völkermord in Ruanda an den Tutsi und an gemäßigten Hutu begann in der Nacht vom 
6. April zum 7. April 1994 und kostete innerhalb von nur 100 Tagen 500.000 bis 1 Million 
Menschenleben.[Anlass war der Konflikt zwischen der damaligen ruandischen Regierung 
und der Rebellenbewegung Ruandische Patriotische Front.
Anfang der 1990er Jahre formierte sich im ugandischen Exil die mehrheitlich von den Tutsi 
unterstützte Ruandische Patriotische Front (RPF), die eine Rückkehr der Flüchtlinge und die 
Übernahme der Regierung anstrebte.
Vor diesem Hintergrund kam es zu einem Friedensvertrag, der jedoch von beiden Seiten 
ständig torpediert wurde. Die Rebellen, denen bereits eine Präsenz an mehreren Punkten 
des Landes, unter anderem in der Hauptstadt Kigali, zugestanden worden war, rüsteten ihre 
Truppen weiter mit modernem Gerät aus, das sie von ihren Unterstützern, namentlich den 
USA, erhielten, während die Streitkräfte der von Hutu dominierten Regierung in Kigali von 
Frankreich unterstützt wurden.
Regierungsmitglieder, fanatische Hutu-Politiker, führende Armeeoffiziere wie der spätere 
Stabschef Augustin Bizimungu oder der in den Tagen des Völkermords entscheidende 
Militärbefehlshaber Théoneste Bagosora, Milizen der Interahamwe und der Impuzamugambi
sowie Teile der Presse und des Rundfunks agitierten gegen die als „Eindringlinge“ und 
„Parasiten“ bezeichneten Tutsi. 

Als Auslöser erwies sich letztlich der bis heute nicht aufgeklärte, mit Boden-Luft-Raketen 
durchgeführte Abschuss des Flugzeuges des gerade von den Friedensverhandlungen in 
Daressalam zurückkehrenden Präsidenten von Ruanda Juvénal Habyarimana kurz vor der 
Landung in Kigali. Mit ihm starben auch der Präsident des benachbarten Burundi, Cyprien 
Ntaryamira, und weitere hochrangige Beamte. Dies war das Signal für den Beginn des 
Völkermords.

Den Akteuren des Völkermords wäre es nicht gelungen, innerhalb so kurzer Zeit so viele
Menschen zu ermorden, wäre der Genozid nicht schon weit im Voraus geplant worden. Seit 
der belgischen Kolonialherrschaft war in den Pässen der Ruander vermerkt, welcher 
Volksgruppe sie angehören. Dabei definierten die Belgier alle Ruander als Tutsi, die mehr 
als zwölf Kühe besaßen. Die Identifizierung der Tutsi war daher sehr einfach. 
Begünstigt wurde der Völkermord zudem von der internationalen Gemeinschaft, da diese der 
UN-Mission UNAMIR weitestgehend die Unterstützung versagte. Die in Ruanda stationierte 
Truppe war unterversorgt und große Teile der Truppe schlecht ausgebildet. 
30 Minuten nach dem Flugzeugabsturz am 6. April 1994 begann die Leibgarde des 
Präsidenten damit, systematisch moderate Politiker zu ermorden. 
Zusammen mit der Präsidentengarde errichtete die Interahamwe-Miliz im ganzen Land 
Straßensperren. Die Sperren dienten einerseits dazu, unliebsame Personen an der Flucht zu 
hindern – sie wurden sofort ermordet. Andererseits behinderten sie sehr effektiv die 
Rettungsmissionen von UNAMIR. 

Obwohl schnell klar war, dass ein Völkermord begangen werden würde, reagierte die 
internationale Öffentlichkeit mit Verharmlosung der Vorgänge und sprach lange von einem „
Bürgerkrieg“ in Ruanda. Ein Völkermord hätte nach der UN-Charta ein internationales 
Eingreifen unvermeidlich gemacht, weshalb man sich auch davor scheute, dieses Wort zu 
verwenden. 
Charakteristisch für den Völkermord in Ruanda ist, dass weite Teile der Bevölkerung zur 
Beteiligung an den Tötungsaktionen gezwungen oder zumindest ermutigt wurden. Aufgrund 

4 Vgl. wikipedia.org (25.5.2007)
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der schieren Menge der Mitschuldigen (Génocidaires) – der ruandischen Justiz sind derzeit 
556.000 Mittäter bekannt – ist die Bestrafung aller Verantwortlichen erschwert, wenn nicht 
ganz unmöglich.

Zwei Drittel der Opfer wurden mit Macheten oder Keulen erschlagen, zu Tode geprügelt oder 
ertränkt. Da diese Tötungsarten körperlich sehr anstrengend sind, musste in Schichten 
„gearbeitet“ werden. 
Vorhergehende Vergewaltigungen kamen offenbar in großer Zahl vor. Nach einer Schätzung 
von UNICEF wurden während des Völkermords in Ruanda insgesamt zwischen 250.000 und 
500.000 Mädchen und Frauen vergewaltigt. Bei dem Massaker wurden vor allem Kinder 
deshalb nicht verschont, da systematisch auch zukünftige Tutsi-Generationen ausgelöscht 
werden sollten.
Beendet wurde das Töten letztendlich durch die militärischen Erfolge der RPF. Reste der 
geschlagenen Armee Ruandas, darunter auch der Interahamwe-Milizen und einer großen 
Zahl weiterhin regierungstreuer Hutu, flüchteten in den benachbarten Zaire, heute bekannt 
als Demokratische Republik Kongo. 

Die Zahl der Flüchtlinge in die Nachbarländer belief sich auf etwa zwei Millionen, die 
größtenteils in den Kongo flohen. Die provisorischen Auffanglager wurden von Seuchen 
heimgesucht, allein an der Cholera starben weitere 40.000 Menschen. 
Auf Beschluss des UN-Sicherheitsrats wurde mit dem Internationalen Strafgerichtshof für 
Ruanda (ICTR) ein Ad-hoc-Strafgerichtshof eingerichtet, der diesen Völkermord auf oberster 
politischer Ebene seit 1995 von Arusha, Tansania, aus untersucht und bereits mehrere 
Beschuldigte verurteilt hat. Doch dieses Tribunal hatte nur die Aufgabe, die Planer des 
Genozids zu verurteilen. Für die Prozesse gegen die Hunderttausenden von Normalbürgern 
besann sich Ruanda 1999 einer traditionellen Dorfgerichtsbarkeit, der sogenannten Gacaca-
Gerichte.

Auf internationaler Ebene wird insbesondere das Nichteingreifen der damals vor Ort 
stationierten UNO-Schutztruppe United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) 
und das Schweigen des damals für Ruanda verantwortlichen UN-Generalsekretärs Boutros 
Boutros-Ghali hinterfragt. 
Der zur Zeit des Völkermordes amtierende US-Präsident Bill Clinton äußerte sich 2005 
rückblickend zu seiner Amtszeit: „Was habe ich falsch gemacht? Dass wir nicht in Ruanda 
einmarschiert sind. Das ist damals innerhalb von 90 Tagen geschehen, dieser Völkermord. 
Ich weiß, dass ich nur ganz schwer die Zustimmung des Kongresses erhalten hätte. Aber ich 
hätte es versuchen sollen. Ich hätte Leben retten können. Das war ganz sicher das 
schwerste Versäumnis meines Lebens. Ich muss damit leben.“

9.3 Diskussion

� Ein Völkermord vor den Augen der Welt, man wusste es schon vorher.
� Die UNO war fast gelähmt, es gab keine einheitliche Meinung, sie war viel zu 

bürokratisch und langsam
� Die Blauhelme zogen sich zurück; sie hatten zu wenig Ausrüstung und keine 

Mandat. Dann brach der Genozid voll au.
� Die Stimmung im Sicherheitsrat ist kaum einheitlich, oft ‚negativ’, viele 

politische Kompromisse
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10 RUANDA — ANNÄHERUNG AN EINEN VÖLKERMORD AUS 
PSYCHOLOGISCHER SICHT

Referentin: Fanny Fröhlich 0308861

10.1(1) Wie kann es zu einem Völkermord kommen? Versuch einer 
Beantwortung aus psychologischer u.a. Perspektiven

Es gibt einen Trend die verschiedenen Arten von Gewalt zwischen Gruppen, Genozid 
und Massenmord („mass killings") miteinschließend, als ethnische oder 
ethnopolitische Kriegsführung zu bezeichnen. 
Aber neben der Ethnizität gibt es viele andere Gründe, warum sich Gruppen feindlich 
gegenüberstehen, wie Religion, politische Differenzen und soziale 
Klassenzugehörigkeit. Diese Trennlinien decken sich häufig mit der Ethnizität, aber 
nicht immer
Gefahr: Ethnizität als Deckmantel für verschiedene andere Gründe

Die Ursprünge der Gewalt zwischen Gruppen 
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Wie kann nun der Ausbruch von Gewalt verhindert werden?

Die Rolle der „bystanders" (unbeteiligte Zuschauer) ist essentiell. Staub unterscheidet 
zwischen „halting" und „preventing group violence"
� „halting" bezeichnet den Versuch Gewalt die schon im Gange ist zu stoppen
� „preventing" bedeutet etwas zu unternehmen, wenn die Bedingungen gegeben 

sind, aus denen Gewalt entstehen könnte.

10.2Was ist danach passiert? Welche (psychologischen) Folgen 
gab es? Wie wurde nun mit der postgenozidalen Situation in 
Ruanda umgegangen? 

Welche Strategien wurden angewendet? 
Wie hat sich die wissenschaftliche community mit diesen auseinandergesetzt? 
Welche Vorschläge von Seiten der wissenschaftlichen community gibt es zur 
Bewältigung dieser Situation?

„Reconciliation" oder Aussöhnung ist das Schlagwort schlechthin für die 
postgenozidale ruandische Gesellschaft.

„Reconciliation is more than coexistence, that is, formerly hostile groups living near 
each other or simply interacting and working together. Reconciliation requires that 
members of the two groups come to see the humanity of one another" 5

"accept each other, and see the possibility of a constructive relationship" 6

Psychologische Folgen der Massengewalt
� Für Überlebende waren die Massentötungen und der Genozid der Endpunkt 

einer Entwicklung von „harmdoing"; tendieren dazu, sich verlassen und 
betrogen zu fühlen von Nachbarn ,  F reunden,  Gel ieb ten  und  i n  
gemisch ten  Fami l ien  auch  von  Familienmitgliedern; leiden an einem 
komplexen Trauma; fühlen sich minderwertig und verletzlich, sehen die Welt 
und andere, speziell Mitglieder einer andern Gruppe, als gefährlich an

� Für Täter und passive „bystanders"
Im Zuge der Gewalttaten veränderte sich der individuelle Täter und die 
Tätergruppe; „They learn by doing"; sie rechtfertigen ihre Taten in dem sie die 
anderen weiter abwerten und sie von dem moralischen Bereich ausschließen; 
oft verkehrte Moralvorstellung- das Töten der Opfer wird als „the right thing to 
do" angesehen; Teilnahme am Massenmord verursacht auch ein Trauma; 
Täter tendieren dazu die Richtigkeit ihrer Handlungen nach Beendigung der 
Gewalt zu verteidigen und die Opfer weiter abzuwerten; bei unbeteiligten 

5 Staub, Ervin: Genocide and Mass Killings: Origins, Prevention, Healing and Reconciliation in: Policial 
Psychology, vol. 21, n.2, 2000, S. 376
6 Staub, Ervin: Reconciliation after Genocide, Mass Killings or Intractable Conflict: Understanding the 
Roots of Violence, Psychological Recovery and steps forward a General Theory in: Political 
Psychology, vol. 27, n. 6, 2996, S. 868
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Zuschauern sind die Folgen ähnlich; Täter tendieren dazu ihre Handlungen zu 
marginalisieren

Ein Heilungsprozess („healing") in allen drei Gruppen, deren psychologische Wunden 
unterschiedlicher Natur sind, ist für den Prozess der „reconciliation" wichtig.
7

Untersuchung der Aussöhnung unter juristischem Aspekt
� Gerechtigkeit: weiteres wichtiges Bedürfnis für die Überlebenden von Genozid; 
� Gerechtigkeit durch Bestrafung der Täter Es wird anerkannt, das Opfern Leid 

zugefügt wurde unterstützt den Heilungsprozess

Die Arbeit des ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) aus Perspektive der 
ruandischen Bevölkerung
� gacaca Gerichtsbarkeit

„people's courts" – gacaca - wurden eingerichtet, um mit der hohen Anzahl an 
Gefängnisinsassen, die des Völkermords beschuldigt werden umzugehen 
durch ständiges Darlegen der Ereignisse, Gefahr einer Retraumatisierung
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11 VÖLKERMORD UND ‚ETHNISCHE SÄUBERUNG’ IN 
BOSNIEN-HERZEGOWINA: KRIEGSVERBRECHEN, 
MASSENVERGEWALTIGUNGEN

Referent: Harald Schrefler

11.1Ethnische Säuberung

„Die Reaktionen auf den Genozid im ehemaligen Jugoslawien waren allerdings nur im 
begrenztem Maß ermutigend im Hinblick auf die gern erhobene Forderung nach 
Prävention und definitiver künftiger Verhinderung solcher Exzesse.“ So pessimistisch 
aber leider auch pragmatisch formuliert Benz die Marginalisierung genozidalen 
Geschehens und eine weitere Diminuierung, die ‚ethnische Säuberung’. Wichtig ist ihm 
der historische Sachverhalt, das Wissen ‚wie es gewesen ist.’ 
UN-Resolution 780: ‚Ethnische Säuberung’ als „Vorgehensweise, mit der ein Gebiet 
in ethnischer Hinsicht homogen gemacht wird, in dem Gewalt …angewandt werden, 
[..]. im ehemaligen Jugoslawien mit Hilfe von Mord, .., Vergewaltigung und sexueller 
Gewalt.
Benz unterscheidet die ‚ethnische Säuberung’ vom Genozid durch Intention und Ziel. 
Alle Megatötungen des 20. Jahrhunderts  fast Rummel im Begriff ‚Demozid’ 
zusammen. Die Zahlen sind erschütternd: 35,5 Millionen Tote bestimmter  Gruppen 
im 20. Jhdt.
Lt. Heinsohn wurden in Bosnien – Herzegowina 150. bis 200 000 Menschen getötet, 
zwischen 12. und 60.000 Frauen vergewaltigt und über  2 Millionen Menschen 
vertrieben. 

11.2Völkermord

Statut des Internationalen Gerichts für das ehemaligen Jugoslawien:
Artikel 4: Völkermord

b) Verursachung vom schweren körperlichen oder seelischen Schaden 
Artikel 5: Verbrechen gegen die Menschlichkeit …., 

d) Vertreibung
g) Vergewaltigung

Vor allem die ‚Vorsätzlichkeits–Bedingung’ als Hauptquelle der Interpretation. 

11.3Der Krieg in Bosnien – Herzegowina

„Der Konflikt in Bosnien – Herzegowina, …., ist auf der ganzen Welt zum Inbegriff 
eines Krieges der ethnischen Säuberung geworden.“ 
Die „‚ethnische Säuberung’ war das Ziel des Krieges, nicht etwa eine unbeabsichtigte 
Folge. .. In Bosnien nahm die Säuberung eindeutig die Form eines Völkermords 
an,….“
Die UN-Expertenkommission kam zu dem Schluss, dass global 90 % der Verbrechen 
serbischen Extremisten zuzuschreiben seien, 6 % kroatischen, 4 % moslemischen.











http://www.frauennews.de/
http://www.sueddeutsche.de/












http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=53766&SelectRegion=East
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